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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetz geändert wird (7. No

, velle zum Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetz) 

Der N :ttionalria!t hat hels'chllossen: 

Artikel I 

Das Bea.mten-Kranken- und Unfallv,ersiche
rungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967, in der Fas
sung der BundesgesetzeBGBI. Nr. 284/1968, 
BGBL Nr. 24/1969, rBGBI. Nr. 388/1970, BGBI. 
Nr. 35/1973, BOB!. Nr. 780/1974, BGBI. Nr. 707/ 
1976, BOB!. Nr. 648/1977, BGBL Nr. 124/1978 
und BGB!. Nr. 280/1978 wird geändert wIe 
folgt: 

1. a) § 1 Abs. 1 Z. 9 hat Zu lauten: 

,,9. der BUilidesrpräsildent, die Mi~tglieder der Bun
desr'(1gi-e1'lung, Idie Staattssekiretäre, der Präsi
Ident sowlie der Vrirzepräsident des Rechnungs
hofres und die Mitgilvede'r der VroIksanw:alt
schlaft;" 

h) Im § 1 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 13 dUJrch einen Stl"ichpunkt zu ers,etz,en; 
:tls Z. 14iJslt lanrzufügen: 
,,14. a) ,die Al"beiter des Bundes, d<i.e der tlster

reichischen Salinen Aktiengesellschaft 
zur Diensnleisoung zug,ewiesen sind und 

b) Personen, di'e Anspruch auf eine Pen
sionsleistun.g nach der SaEnenarbeiter
Pensionsordnung 1967, BOB!. Nr. 5/ 
1968, haben.'~ 

c) § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) D~e Unfal!lversicherung ers'tr·eckt sich bei 
den in Abs. 1 Z. 1 bis 5 genannten Personen auf 
ihr Direnstverhältnrs' zu den dort bez,eichnetlen 
Dienstgebern, <bei den in .Albs. 1 Z. 6, 8 his 11 
und 13 bezeichneten Prersonen auf die Tätiig
k,eiten, ru'e sie :l!UJf Gru.nd der dort bez,eichnetten 
Funktionen ausüben 'l!Ind bei den ~n Abs. 1 Z. 14 
lit.a g·enanrnten Pe1'l90nen auf ihre DienstJIei
stung hei dem dort bezeichneten Betrieh." 

d) Im § 1 Ahs. 3 i~t der Ausdruck "Abs. 1 
Z. 7" .durch den AUsldru.Ck "Albs. 1 Z. 7 und 
14 J.~t. h" zuersetrlJen. 

2. a) Im § 1 Albs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 14 durch einen St1'lichpunkt zu ers,etzen; 
aLs Z~ 15 ist anzUJfü,gen: 

,,15. MingLieder der VoJ.1Z1ugskornmisswnen nach 
§ 18 des Str:atfvolilz,urgsg,esertzes, BGBl. ' 
Nr. 144/1969." 

Ib) 1m § 1 Abs. 2 ist der AuS'druck "Albs. 1 Z.6, 
8 bDS 11 und 13" durch den Ausdruck "IAbs. 1 
Z. 6, 8 b\is 11, 13 und 15" zu ersetzen. 

3. a) Im § 2 Albs. 1 Z. 2 :ist der Ausdruck 
"Lehrer-Kmnkenfürso1'lgre für Oberösrberreich" 
durch den Ausdruck "O.ö. Lehrer-, Kranken
unld UnfaHfürsonge" Zu rersetizen. 

b) Im § 2 Albs. 1 Z. 3 vst der Ausidruck "des 
W:ehrgese·tzes" durch den Ausdruck "des Wehr
gesetz,es 1978" zu ,ersetzen. 

.c) lrm§ 2 Albs. 1 ,ist der Punkt am Schluß 
der Z. 6 durch einen Snrichpunkt zu ers,etzen; 
a1s Z. 7 rund 8 sillid anzufü,gen: 

,,7. dire Mi,ugl'veder der Vo1ksanwaltschaft; 
8. die Mitg1~eder ,der VoJrl~ugskommj.sstionen 

nach § 18 des StrafvdllzugsrglesetZies." 

4. § 3 Z. 3 hat zu ,lauten: 

,,3. Pers,onen, die Anspruch auf ei:n!e P,eU6ions
leli:stUillig der in r§ 1 Albs. 1 Z; 7, 12 (lider 
14 t~t. b bezeichneten Art haben, es sei 
denn, daß s-ie g1ffichzreitJig einie der in § 1 
Abs. 1 Z. 8 bis 11 angeführten Funkoionen 
ausüben." 

5. a) 1m § 5 Abs. 1· ÜiS't der Strichpunkt am 
Schluß der Z. 1 durch einen B,eistrich zu ersetz'en; 
folgender Satzteil is.t anzuf:Üigien: 

"bei den in § 1 Abs. 1 Z. 14 lit. a genannten 
Versicherten mit dem 1131g der Zuweisung zur 
D1ensdeistung bffi dem dort hezeidmeten Be
trieb;" 
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2 1085 !der B'e~la.gen 

ob) Im § 5 Ahs.l Z. 3 ist der A.m;tdrudi ,,§ 
Ahs. 1 Z. 7 und 12" durch den Ausdruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 7, 12 .und 14 Irt. b" zu ,ersetzen. 

c) Im ,§ 5 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 6, 8 bis 11 un\d 13" durch den AU!S
druck ,,§ 1 Albs. 1 Z. 6, 8 his 11, 13 und 15" 
zu e:-setzen. 

6. a) 1m § 6 Albs. 1 ist der Strichpunkt am 
Schluß der Z. 1 durch e~nen Beis~rich zu ersetzenj 
foi1genider Sa.tztei,l ist anzufÜ&en: ' 

"bei den in § 1 Abs. 1 Z. 14 l·it. a genannten 
VensricheI'lten mit dem Ta'g der BeendigullIg d'er 
die VIersicherung begrünlden/den DienstLeistungj" 

b) Im § 6 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,§ 1 Albs. 1 Z. 7 und 12" durch den AUSIdruck 
,,§ 1 Albs. 1 Z. 7, 12 und 14 l~t. 'b" zu ersetzen. 

c) Im § 6 Albs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck 
,,§ 1 A!bs. 1 Z. 6, 8 bis 11 unJd 13" dlUrch den 
Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 Z. 6, 8 bis 11, 13 und 
15" zu ersetzen. 

7. § 10 Abs. 2 halt zu lauten: 

,,(2) Der allgemeinie GeJ1ichts'stand der V'er
sicherungsanstJalt ist das sachLich und öntlich zu
stänJdige Gericht ihl'es Sitz·es." 

8. a) Im § 13 Abs. 1 .Vslt der Strichpunkt am 
Sch:luß der Z. 2 durch einen Beistrich zu ersetzenj 
foLgender Satzte11 ,ist anz'ufii.gen: 

"heii den in § 1 Abs. 1 Z. 14 1it. a genannten 
Versicherten die Österreichi~che Salinen Ak1lien
gesdlschaft;" 

!b) Im § 13 Abs. 1 Z. 4 ,lislt der Ausdr;uck 
,,§ 1 Abs. 1 Z. 7 U!n/d 12" ,durch den Ausdruck 
",§ 1 Albs. 1 Z. 7, 12 und 14 lit. b" zu ers'etlZlen. 

c) Im § 13 Albs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 
Z. 8, 9, 10 Iit.a' unid 11" durch den AUSldl"uck 
,,§ 1 Albs. 1 Z. 8, 9, 10 lit. a, 11 und 15" zu 
eJ:1~etzen. 

9. Im § 14 istde-r Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 Z. 7 
und 12" durch den Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 Z. 7, 
12 unid 14 l~t. b" ZJU ersetzen. 

Austdrud" ,,§ 1 Ahs. 1 Z. 1, 2, 4, 5 und 14 l~,t. a" 
zu erse'tzen. 

13. Lm § 26 a Abs. 2 ist der Punkt QJm 
Schluß der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu 
er.getzen j als Z. 5 ist anzufügen: 

,,5. für jede nach § 1 Abs. 1 Z. 15 versicherte 
Rerson der Bunld." 

14. Im § 26 c ist der Ausdruck "des Wehr
gesetzes" ,durch den Ausdruck "des W;ehrgesletze'S 
1978" zucrsetzen. 

15. Dem § 27 ist folgender Satz anz,ufügen: 
"Zu den zulässigen' Zwecken gehöl'en auch die 
Aufklärwng und Iruformation im Rahmen der 
Zuständigkeit der V ersicherungs,anstalt." 

16. Im § 34 Abs. 2 erster Satz ist der Aus
druck "und nlicht ihl'e MitschU/ld oder Teilnahme" 
durch den Ausdruck "und nicht ihre Beteiligung" 
zu ersetzen. 

17. Im § 35 Acbs. 5 ~stt der Acusdruck ,,<der,en 
Mitsch'1lll<d oder 'teilnahme an der strafbaren 
Hand1,ung" durch den AJu~dr-uck "deren Beteili
gung an der strafbaren Handlung" zu ersetzen. 

18. § 50 Abs. 2 hat z,u lauten: 
,,(2) Der Kostenersatz .nach § 59 Aibs. 1 und 3 

sowie nach § 69 Albs. 6 steht nach dem Tode 
eines Versicherten den im Ahs. 1 ~enannten 
Petsonen bZIW. denjenigen Personen ZI\l, die die 
Kosten an Stelle des Ver9ich'erten g,etra,g,en 
haben." 

19. Im § 55 Albs. 3 ist der Ausdruck "des 
Wehrgesetz.es" durch den Ausdruck ,,'des Wehr
gesetzes 1978" zu el1s'etzen. 

20. § 64 Albs. 5 hat zu ,laU/ten: 
,,(5) Di,e Versicherungsanstalt hat bei Vor

loie&eIi einer besonderlen sozna.len SchutZJbedürftig
k,eit der Anspruchs1berechttigten nach Maßgahe der 
R,ichtJliinien des Hauptvcl1ban/des von der Ein
hebung der RezepJ:;gebühr abzru'sehen oder eine 
bereits entrichtete Rezeptgebühr rückzuerstat
ten." 

21. Im §68 .Albs. 1 B~nleitung ist de,r AUSidruck 
10. a) Im § 19 Albs. 1 Z. 1 .ist der Ausdruck,,§ 1. "Art. 12 Aibs. 1 Z. 2" (durch den Ausldruck 

Albs. 1 Z. 1 bi's 5" durch den Ausdruck ,,§ 1 "Ar,,;. 12 Abs. 1 Z. 1" zu ersetzen. . 
Ahs. 1 Z. 1 his 5 und 14 <Et. a" zu ensetzen. 22. Im§ 70h Albs. 1 ist der AUSIdruck ,,§ 1 

ib) Im § 19 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck Albs. 1 Z. 7 und 12" durch den Ausdruck ,,§ 1 
,,§ 1 A:bs. 1. Z. 7" durch <den Ausldruck ,,§ 1 Aibs. 1 Z. 7, 12 und 14 ~it. b" zu ersetz,en. ' 
Ahs. 1 Z. 7 und 14 ~it. b" zu el1s'erzen. 

23. § 75 hat zu lauten: 

11. Im § 22 a Abs. 1 ist der Ausdruck "des "L ,e ist u n ,g e n aus de m Ver s ich e-
Wehrgesetzes" durch den Ausdruck "des Wehr- rUn g s fall der Mut ~ e r s c h a f t be i 
gesetZies 1978" zu el1S1etzen. W e c h s:e ol d ·e r Ver s ~ c her u n g s z u

ständ,i,gk.eit 

12 .. Im § 26 Albs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck § 75. Tritt innerha;ltb des Zertra,umes zw.ischen 
~,§ 1 Abs. 1 Z. 1, 2, 4 und 5" durch den dem Beoginn der 1>et2<ten acht Wochen vor der 
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voraussichtllichen Enrbi:nldung und der tatsäch
lichen Bntibindung ,ein Wechsd in der' Versiche
rungszustän!d~gkeit zwischen der Versicherungs
anstalt öffentlicher Bedi,enslleter oder der Ver
sicherungsanstaLt der österreichischen Eusenhah
nen, sow,eit diese Träg,er der Krankenvers,icherung 
im Sin:ne des § 473 des Allgemeinen Sozi,aolver
sicherungsgesetzes ist, und einem andenen Träger 
der g,esetz1ich:en Knankenv,ersicherung ein, so hat 
ab ,diesem Zeitpunkt derz,ustänidig gewordene 
\T:ersich'er.ungsträg'er die Leisturugen au~ dem Ver
sicherung&falll der Mutterschaft ,Z'll erbningen. Dies 
gilt auch dann, wenn' bei ,dieslern VerSiich:erungs
träger der V'er&ich:e'rungsfall cLerMutiten;cha.f.t im 

, Sinne des § 120 Abs. 1 Z. 3 des Allgemeinen 
Soz.ialversicherungsgesetz·es nicht eingetreten ist." 

24. Im§ 76 ist der Ausdruck ,,§§ 55. urid 63" 
durch den Ausdruck ,,§§ 55 umd 63 Abs. 1 his 3" 
zu ersetzen. 

25. Im § 93 Abs.· 3 ist der Ausdruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 10 lit. ob und fiir die in§ 1 Abs. 1 
Z. 13" ,durch den Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 Z. 10 
lit. h, 13 und 15" ~u ersetzen. 

26. 1m § 96 Abs. 4 ist der Ausdruck "Art. 12 
Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck "Art. 12 
Abs. 1 Z. 1" zu ersetzen. 

27. lm § 99 a Albs. 3 ist der A'll~druck ,,§ 1 
Albs. 1 Z. 6, 8 bii,s 11 und 13" durch den 
A,usrdruck ,,§ 1 Ahs. 1 Z. 6, 8 bi:s 11, 13 und 15" 
zu ersetz,en. 

28. a) § 105 Abs. 1 hat zu huten: 

,,(1) Schw,erversehrten wird für jedJes K,inid 
bis zum vollenideten 18. LebensjaJhr ein KJinder
z,uschuß im AUISl1laß von 10 v. H. der Versehr
tenr-ente ohne HiJflosenzuschuß g,ewährt. Für 
die Dauer ei:nes Anspruche's auf Kiooerzuschuß 
für ein ,im .A!bs. 2 zw,eiter Sa'tz bezeichnetes 
K,in'd gebührt fi1r dieses Kril[lJd, wenn es gleich
zeitig als Kinld im Sinne des Ahs. 2 en;ter $latz 
gilt, aou's diesep.. Gründen kei:n weiterer Kinlder
ZlUschuß. Der sich aus der Summe von Ver
oohrrtenr,ente U11Jd Zusatzrente (§ 104)ergeJbende 
Betr:lJgdes K~fl(l;erZ!usch'llsses darf den Betr,ag 
von 1050 S ,nicht übersteigen. Die Rente und 
die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die Be
mes'sungsgrundlage nicht !Übersteigen." 

ib) Dem § 105 Abs. 2 i:st fo1gen1der Satz anzu
fÜigen: 

"Als Kinder im Sinne des Albs. 1 gelten ferner 
die Enkel, wenn si:e mit dem SchWiervenMrrten 
stä,ndig in Hausg,emeinschah leben, sie ihm ge
genüber im Sinne des § 141 ABGB unterha'lt~
berech1Jigt &irud und sie urud der Schwerv,ers-ehrte 
ihren Wohnsitz ]m Inla.nd haben." 

29. lm § 113 Albs. 7 ilit.a list 'der Ausdr'llck 
"l\usspruch O!ffi Simnie des .§ 6-1 .AI~. 3 Ehegesetz" 
durch den LAusdl'uck "Ausspruch nach § 61 Abs.3 
Eheg,esletz" 'zu ersellzen. 

30. Im § 115 Abis. 1 :]st der Klammeraus>druck 
,,(§ 105 Albs. 2)" Idurch den Klammer,ausdruck 
,,(§ 105 Albs. 2 e.rs,ter Satz)" :zu ,ersetzen. 

31. Nach § 118 ,ist ,ein§ 118a mit folg,endem 
W ortla utein:zufüg,en: 

"B,el,asrt'llngs,a,us,g.l'eich für Iden Auf-' 
w a n d f iir Anis t 'a J t>s (E n t b ti n: dun ,g \S -

he i m) p f 1 e g e 

§ 118 a. Für den Au~gleich der sich a'llS der 
DurchführuIlJg der Hestimmungendes § 28 des 
Krankenanstaltengesetzesergebenden 'lIDter
schiedlich,ert Belastungen der Krankenversich,e
rongsträger ist § 322 a des Allgemeinen Sozi-al
versicherungsg;esetz,esentsprechend anzuwenden." 

32. Dem § 121 ist ein Ahs.4 mi,t folge rudern 
Wortlaut anzufügJen: 

,,(4) Abs.3 ,ist in den Fä'lrlen, ,in denen ein 
Rentenberechcigter auf Kosten ,des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme R~ch:tshrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches unter
g,ebmcht ist, mit ,der Maßgabe sinngemäß anzu
wenden, daß der vom Anspruchsübergang er
faßte Betrag dem Bund gebührt." 

33. a) Im § 132 Ab",. 5 ist der Ausdruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 7" ,durch den Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 
Z. 7 und 14 1it. b zu ersetzen." . 

h) Im § 132 Abs.7 [st ,der Ausdruck ",ihrer 
Verbände" durch den Aus,druck "des Haupt
verbandes der österreich:ischen Sozialven;iche
rungsträger" zu ersetzen. 

34. Im § 138 Z.3 ist der Ausdruck "und 
einem vom Obmann bestimmten B.ediensteten 
.der Anstalt." ,durch ,den Ausdruck "und leinem 
vom Obmann für alle oder für jeweils :im vor
hinein festgelegte Angelegenheiten des Ausschus
ses bestimmten BdienstetJen der Anstalt." zu er
setzen. 

35. § 143 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Obmann '\lJnd .seineStellvertreter 
sind yom Bundesminrs1teI'ium für sOZliale Verwal
tung bei Antr,itt ihres Amtes in Eid und Pflicht 
zu nehmen. Das ,gleiche gilt für die Vorsitzenden 
des überwachungsauSsch:u~es und ,der Landes
vorstände sow~e für ihre Stellvertreter." 

36 .. a) § 146 Abs. 1 Z. 2 hat ZIU lauten: 

,,2. bei ,der Errtichtung von Gebä'\lJden, die 
Zwecken der V,erwaltung, der Krankenbe
handlung, der Anstaltspflege, der Gesun
denuntersuchungen, der U rrfaUheilbehand-

2 

~-----
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lung, oder erweiterten Heilbehandlung, der I Ausdruck "der Bundesminister" und der Aus
Rehabilitation oder der Krankheitsv.erhü- druck "dem Bundesministerium" durch den Aus
tung ·dienen sollen, ·sowie be.i der Schaffung druck "dem Bundesminister" 'ZIU ersetzen. 
von derartigen Zwecken ,dienenden Einr!ich
tungen in eigenen oder fremden Geb~uden. 
Das .gleiche gil\t auch f.ür die Erweiterung 
von Gebäuden oder Einr.ichtungen, soweit 
es sich nicht nur um die Erhaltungs- oder 
Instandsetzungsal'1beiten oder um die Er
neuer.ung des Inventars handelt;" 

:b) § 146 A'bs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. bei der Re.geLung der dienst-, besoldungs
UIl'd pensions.rechtlichen Verhältnisse der Be
diensteten, soweit es sich nicht um die Ge
währung von freiw.ilHgen sozia1en . Zuwen-

'dungen an die Bediensteten der Versiche
rungsanstalt ,im Sinne des § 31 Abs. 3 Z. 3 
des ALlgemeinen' Sozialversicherungsgesetzes 
handelt, und bei der Systemisierung von 
Dienstposten;" 

37. a) § 151 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 
"Gemeinsame Erträge ,und Aufwendungen s,ind 
auf die genannten Versicher,ungen nach· den Be
stimmungen der Rechnungsvorschriften aufzutei
len." 

b) § 151 Abs. 4 erster Satz hat zu iJauten: 
"Wenn für ein Geschäfllsjahr 2 v. H. der Er
träge an Versicherungsbeiträgen die Aufwendun
gen der Gesundenuntersumun,gen einschließlich 
der Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu erforderlichen ei.genen Einrichtungen 
Ibzw. der Bereitstellung entsprechender Vertrags
einrimtungen für dieses Jahr übersteigen, ist der 
Unterschiedsbetrag einer gesonderten Rücklage 
zuzuführen; hiebei sind die Erträge an Versime
rungsbeiträgen um die gemäß § 447 f des Al1ge
meinm Sozialv.e~sicherungsgesetzes zu leistenden 
Überweisungen zu vermindern." 

38. § 152 Abi;. 1 Z. 2 und 3 haben zu lauten: 

,;2. in Darlehen, die nach den 'Bestimmungen 
des § 230 c ABGB zur Anlegung von Mün
delgeld geeignet ,sind; 

3. in inländisch'en Liegenschaften, wenn deren 
Erwerb nach den Bestimmungen des § 230 d 
ABGBzur Anlegung von Mündelgeld geeig
net ist;" 

39. a) 1m § 154 Ahs. 1 zweiter Satz ist der 
Ausdruck "Bundesministerium" durch den Aus
druck "Bundesminister" z,u ersetzen. 

b) Im § 154 Abs. 2 ,sind die Ausdrücke "Das 
Bundesministerium" durch ,die Ausdrücke "Der 
But;tdesminis.ter", der Ausdruck "dieses Bundes
Bundesministerium" durch den Ausdruck "des 
Bundesministeriums fü.r soziale Verwaltung", der 
Ausdruck "das .Bundesminister,~um" durch den 

c) § 154 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Vertreter der Aufsichtshehör·de kann 

gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die 
gegen Gesetz oder Satzung oder die darauf be
ruhenden sonstigen Rechtsvorschriften ver·stoßen, 
der Vertreter dt\s Bundesministers für Finanzen 
gegen Beschlüsse, die die finanziellen Interessen 
des Bundes herühren, Einspruch mit auf'schie'ben
der Wi,rkung .erheben. Der Vorsitzende hat die 
Durchführung des Beschlusses, gegen den Ein
spruch erhoibenwurde, vorläufig aufzuschieben 
und die Entscheidung des Bundesministers für 
·soz,iale Verwa1tung als Aufsichtsbehörde, bei 
einem Einspruch des Vertreters des Bundesmini
ster.s für Finanzen die Entscheidung des Bundes
ministers für soziale Verwaltung, die dieser im 
Einvernehmen ,init dem Bundesminister für Fi
nanzen zu treffen hat, einzuholen." 

40. a) § 155 .AJbs. 1 erster Satz 'hat zu lauten: 

"Der Bundesminister fiür soziale Verwaltung 
als Aufsichtsbehörde ihat die Gebarung der Ver
sidlerungsanstalt dahin zu überwachen, daß Ge
setz und Satzung sowie die darauf beruhenden 
sonstigen Rechtsvorsch,riften beachtet werden:" 

Ib) Im § 155 Abs. 1 zweiter Satz ,i'st der Aus
druck "Sie kann ihre" durch den Ausdruck "Er 
kann seine" .und der Ausdr,uck "sie soll" durch 
den A,usdruck "er soll" zu ersetzen. 

c) § 155 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,{2) Dem Bundesminister für soziale Verwal

tung als A:ufsichtsbehörde und dem Bundesmini
ster für Finanzen 'sind auf Verlangen alle Bü
cher, Rechnungen, Beleg~, Urkunden, Wertpa
piere, Schriften ,und sonsllige Bestäpde vorzu
legen und alle zur Ausühung des Aufsichtsrech
tes erforderlichen Mitteilungen 'Zu machen; alle 
Verlautbarungen sind den Bundesministern für 
'soziale Verwaltung und ·für Finanzen unverzüg
lich zur Kenntni,s 'zu bringen. Der B,undesmini
ster für soziale Verwaltung kann die Satzung 
un,d Krankenordnung jederzeit überprüfen und 
Knderungen solcher Bestimmungen verlangen, 
die mit dem Gesetz in Widerspruch stehen oder 
dem Zwecke der Ve~sicherung zuwiderlauf.en. 
Wird diesem VerLingen nicht binnen drei Mona
ten entsprochen, so kann er die erforderlidlen 
Verfügungen von Amts wegen treffen." 

d) Im § 155 Abs. 3 ist der A.usdruck "Die 
Aufsichnsbehörde kann" durch den A,usdruck 
"Der Bundesminister für soziale Verwaltung a.Js 
Aufsichtsbehörde kann", der Ausdruck "so kann 
sie" durch den Ausdruck "so kann 'er", der hus
druck "Sie kann" durch den Ausdruck ",Er 
kann", der Ausdruck "Die Au!f~ichtsbehörde" 
durch den Ausdruck "Der 'Bundesminister für 
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soziale VeI'waltung" ,und der Ausdruck "Bundes
ministeriums" durch den Ausdruck "Bundesmi
nisters" zu ersetzen. 

e) Im § 155 Abs. 4 sind die Ausdrücke "Die 
Aufsichtsbe'hö,rde" durch die Ausdrücke "Der 
Bundesminister für soziale Verwaltung als Auf
sichtsbehörde", der Ausdruck "wobei sie sich" 
durch den Ausdruck "wobei er sich", der Aus
dr,uck "Das -Bundesministerium" durch den Aus
druck "Der Bundesminister" und der Ausdruck 
"das Bundesministerium" durch den Ausdruck 
"der Bundesminister" ,zu, ersetzen. 

f) Im § 155 Abs. 5 ist der Ausdruck "Die" 
durch den Ausdruck "Der -Bundesminister für 
,soziale Verwaltung als" zu ersetzen. 

41. a) Im § 156 Abs. 1 er.ster Satz ist der Au\S
druck "Die" durch den Ausdruck "Der Bundes
minister für soziale Verwaltung als" zuersetz-en. 

b) Lm § 156 Abos. 3 ist der Ausdruck "die Auf
sichtsbehörde" durch den Ausdruck "den Bun
desmini,ster -für soziale Verwaltung aLs Aufsichts
behörde" zu ersetzen. 

42. Im § 157 ist der Ausdruck "von der Auf
&ichtsbe'hörde" durch den Ausdruck "vom Bun
desminister für soziale Verwaltung als Auf
sichbsbehörde" und der Ausdmck "das Bundes
minister-ium" durch den Ausdruck "der Bundes
minister" zu ersetzen. 

Artikel II 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des § 105 Abs. 2 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge
,setzes in der Fassung des Art. I Z. 28 Et. b sind 
auf Antrag ab 1. Jänner 1979 auch a·uf Ver.siche
rungsfä:Jle anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 
1979 eingetreten sind. Die Leistung gebührt ab 
1. Jänner 1979, wenn der Antra,g his 31. Dezem
ber 1979 gestellt wird, sonst ab dem der Antrag
steHung folgenden Monatsersten. 

(2) Leidet ein Ver-sicherter am 1. Jänner 1979 
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be
stimmungen des Art. V Z. 27 der 33. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversichel1ungsgesetz, 
'BGB!. Nr. XXXXX, in Verbindung mit § 92 
Abs. 1 und 2 des Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes ah !Berufskrankheit .aner
kannt wird, so sind ihm die Leistungen der Un
faHversicher,ung zu gewähren, wenn der Versiche
rungsfaoll VOr dem 1. Jänner 1979 eingetreten ist 
und der Antrag bis 31. Dezember 1979 gestellt 
wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jän
ner 1979 zu _gewähren. Wird der Antrag später 
ge.stellt, gebUhren die Leistungen ab dem auf die 
Antrag,stelllUng ,fo'lgenden Monatsersten. 

(3) Mitglieder der Volksanwalt1schaft und Mit
glieder der VoHzugskommissionen nach § 1.8 des 

Strafvollzugsgesetzes, die nach den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes in die Unfallversiche
rung nach dem Beamten-Kranken- und Unfall
vel'sicherungs.gesetz einbezogen werden und die 
!bei einem Versicherungsunternehmen am 1. Jän
ner 1979 vertragsmäßig unter Einschluß von 
Dienstunfällen unfallversichert sind, können den 
VerSlichel'1\mgsvertrag bis zum 31. Dezeniber 1979 
zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden 
~alendermonates aufkündi,gen. Für einen Zeit
raum nach dem Erlöschen des Versichenungsver~ 
trages bereits entrichtete Versicherungsbeiträg-e 
(Prämien) sind vom Versicherungsunternehmen 
nicht zu erstatten. Ober Verlangen des Ver-siche
rung.sunternehmens 11St der Bestand der Unfall
versicherung nach, dem Beamten-Kranken- und 
UnfaHversicherungsgesetz nachzuweisen. 

(4) Die am 31. Dezember 1977 bestehenden 
Ansprüche auf Lei'Stungen aus der Unfallversiche
rung jener Personen, denen auf Grund des Ge
setzc<s 'über die O.ö. Lehrer-, Kranken- und Un
faHfürsorge, LGB!. fü,r Oberösterreich Nr. 48/ 
1977, Leistungen aus vor dem 1. Jänner 1978 
eingetretenen Dienstunfällen oder Berufskrank
heiten gebühren, erlöschen mit dem 1. Jänner 
1978. 

ArtikelIII 

Schluß bestimmungen 

(1) Art. IU des Bundesge.setzes vom 1. Fe
ber 1978, BGBI. Nr. 124, über das Salz
monopol und über Änderungen des Berggesetzes 
1975 ,und des B-KUVG. wird aufgehoben. 

(2) Ahweichen'd von den Bestimmungen des 
§ 22 Albs. 3 des Beamten-Kranken- ,und Unfall
versicherungsgesetzes beträgt für das Geschäfts
jahr 1979 der vom Dienstgeber zur Bestreitung 
von Auslagen der erweiterten Heilbehandlung 
(§ 70 des Beamten-Kranken- und UnfaIlve,rsiche
rungsgesetzes) zu entrichtende Zuschlag zu den 
Beiträgen 0,28 v. H. der Beitragsgrundlage (§ 19 
des Beamten-Kranken- und UnfaHversicherungs
.gesetzes) bzw. der :beitragspflichtigen Sonderzah
lungen. 

(3) nie Versicherungsanstalt _ hat abweichend 
von den 'Be'stimmungen des § 151 Abs. 4 des 
Bea.mten-Kranken- und U nfallversicherungs.geset
zes ,für das Geschäftsjahr 1979 

a) 2 v. H. der Erträge an Versicherungsbei
trägen der im § 151 Abs. 3 des Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
bezeichneten gesonderten Rücklage ZlUzU~ 
fUhren, 

b) die Aufwendungen der Gesundenuntersu
chungen ·einschließlich der Kosten für die 
Errichtung und den Betrieb der hiezu er
forderlicheneigenen Einrichtungen hzw. 
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der Berei~stel1ung entsprechender Vertrags
einridnu.ngen aus der im § 151 Abs. 4 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversiche
r~ngsgesetzes bezeichneten gesonderten 
Rücldage zu bestreiten. 

Artikel IV 

Wirksamkeits beginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, 'soweit im fol
genden nicht anderes bestimmt wird, am 1. Jän
ner 1979 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1978 Art. II 

Albs. 4; 
h) rückw1rkend mit 1. Mai 1978 Ar,t. I Z. 1 

Et. b bis d, 4, 5 lit. a und Ib, 6 lit. a und b, 
8 lit. a und b, 9, 10, 12, 22, 33 Et. a und 
Art. ur Albs. 1. 

(3) § 118 ades Beamten-Kranken- und Un
fal1versiche1iun~sgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 31 tritt mit Ablauf der Geltungsdauer der 
Vereinbarung gemäß Art. 15 a 'B-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung ·unddie Dotierung 

des Wasserwirtschaftsfonds, BGBt Nr. 453/1978 
außer Kraft. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Voll.ziehung d·ieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 154 
AJhs. 3 und 155 .A:bs. 2 des Bea.mten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. I Z. '39 lit. c und 
40 lit. c der Bundesminister für soziale 
Verwaltung .im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

h) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 10 
Abs. 2, 13 Abs. 2, 26 a Abs. 2 und 121 
Abs. 4 des Beamten-Kranken- und UnfaU
versicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 7, Z. 8 lit. c, Z. 13 und Z. 32 der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz; 

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmung~ri 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Erläuterungen, 

Die zur gleichen Zeit '~m Nanionalr,at ,eing,e
hrachte Regierung~Vlonla,g,e eiiner 33. Nov,elle zum 
ASVG sieht unter andel1em' An1derungen .und 
ErgänzUJl1Jg,en V'on V;orsch,tiiften vor, d'j.e welit
g,eihendim gleichen WortLaut auch ,ilm B,eam~en~ 
Kr.anken- ,und Unfallvel1gichemngsgesetz enthal
tensind. Um die hisherig,e ülher.einstimmung 
de'r jeweiligen Vorschriften ,a.us den beliden 
RlCch,tsbet'eichen w,eiterhin aufr.echtzu.erhalten, 
war 'es daher notwendig, die ,in Hetmcht kom
meI1lden Anderungen rder ASVG-B.estimmungen 
auf di,e1hnen entsprechenden B-KUVG-ViQr
scht'iften im R':llhmen einer 7. Norv,elle ZUtlTI 

B.,KUVGzu Ülbertlr:llg<lll. Im einzelnen handelt 
'es \Sich dahei um die NeUiregdungeinliger 1,ei
s·tll'ngs,rechdicher Bestimmunlgen, wi.e beispriels
w,eise um die Schaff.ung ei,nes Anspruches !auf 
Kindel1zuschuß auch für Enkelki11lder, um Knde
rungen einer Rdhe von VOl1schriften :llUS dem 
Bereich der VerwaltuDig des V;erslichlerul1'~~trägers, 
. um einige Erleichterungen bei der Ges,etzespraris 
un/d schließlich um eine AnZJahI reJdakoioneHer 
N eUfOI1mUi~iierungen. . 

Darüber hinaus sieht ,der vorli.eg.enJde Entwud 
di.e EI"Wleiteru.ng ,des Kre~ses der von der Heam
t,en-Unfallvel1sicherung ,geschützt.en P:ersonen um 
die Mitgliielder Ider Volksanwaltscha:ft und die 

MitgLieder der V;ol1zug&komm~sSlionen nach § 18 
de,s Stra.fv.ollzUigsg.esetzes vor. Durch das InkI1:lJft
treten des SaIzmonopolgesetzes, BGBl. Nr. 124/ 
1978, war es flerner erforderlich, ein'zJe!ne Be
stimmungen betr.effenld die Kranken- u.ncl Unfall
versicherung ,bestimmter Dienstnehmer a,us dem 
Bereich der Vet'waltung des Sa;1zmonopols' mit 
der durch &1,s S.al~monopolgeset'Z gesch'affenen 
Rechtslage in Übelleinso1mmung zu brtingen. 

Eine 'J.etzte Gruppe von A'nderoung.en vlerwirk-
1icht eine Anzahl von ,Ant1egung,en nach Ver
besserung Ibestlimmter Bestimmungen des 
B-KUVG. Die Neuregelungen der V:orschrift 
tiber die GewährlJiU'g der Leirsturugen aus dem 
Versic4,er,ungsfaH der Mu.tnerschaft beli W,echsrel 
der V:ersicherungs:wständigkeit und die B·eseini
gung !des Be:haI1ldlungsb:ei:~ra,ges bei der Inan
spruchnahme ,des ärztlich,en Beistandes bzw. des 

,Hebammenlbelistandes im RJahmen di.eses Ver
sicher:ungshHes können dazug.ezählt werden . 

Soweit es ,s,ich bei ,den im vodiegenden Novel
lenentwunf oo,thahenen Anderungen um solche 
han1delt, die allif die Reg.ierungsvorlaig,eeiner 
33. Novelle zu.m ASVG zurückgehen, wird zur 
Vermddung von W.ieldet'holun~en ·auf dve ent
spr,echenrden Ausführungen in den Erläuterungen 
zu dieser 'ASVG-Novelle verwiesen. Zum leichte-
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ren Auffinden der lin B,etramt ,kommeniden Be
gl'ünldungen W1eI"lden im folgeniden due jeweiils in 
Frag,e kommenden Stellen der gegenständlichen 
Vorla,ge und ,der RetgierungsvorJage ·eine,r 33. No
velle zum ASVG einander 'g.egenübrer'ges'tellt: 

B-KUVG ASVG 

§ 

2 Abs.1 Z.3 

10 Abs. 2, •...•...... 

22 a Abs. 1 ......... . 
26 c , .............. . 

27 ................ . 
34 Albs. 2 enster Sa;tz .. 

35 Abs. 5 .......... . 
50 Albs. 2 

55 hbs. 3 
64 A!bs. 5 

68 Albs. 1 Einl. ...... . 
96 Abs. 4 .......... . 

10~ Albs. 1 .......... . 
Albs.2 .......... . 

113 Albs. 7lit. a ...... . 
115 A!bs. 1 .......... . 

118 a ............... . 

121 Ahs. 4 .......... . 
138Z.3 ............ . 
146 Albs. 1 Z. 2 ....... . 

Z.4 ....... . 
151 Abs. 11etzter Satz ., 

Abs. 4 ,erster Satz .. 
152 Albs. 1 Z. 2 ........ -

Z.3 ....... . 
154 Albs. 1 2'iweiter Satz . 

Abs.2 .......... . 
hbs.3 .......... . 

155 Ahs. 1 erster Satz .. 
hbs.3 .......... . 
Albs.4 .......... . 

157 ................ . 
Art. III A!bs. 2 und 3 .. . 

§ 

. 8 ·,Ahs. 1 Z. lEt. c 

32 Abs. 2 
56 a ,kbs. 1 

56 a kbs. 1 

81 
88 A<bs. 2 erster Satz 

89 Ahs. 5 

108 Abs. 2 

89 a 

136 Albs. 5 

14<8 Albs. 1 Binl. 
189,Abs. 4 

264 ,Albs. 1 
252 A!bs. 1 
215 ,Albs. 4 Et. a 

218 

322 a 

324 kbs. 4 

426 Ahs. 3 
438 Ahs. 1 Z. 2 

2.4 
444 Abs. 2 leuZlter SaJtz 

Ahs. 5 ,erster Satz 

446 Albs. 1 Z. 2 
Z.3 

448 Ahs. 1 zweiter 
Satz 

kbs. 3 d.t1itter SaJtz 
Albs. 4 ·er~ter Satz 

449 A!bs. 1 erster Sratz 
kbs.3 
Abs.4 

452 
Art. XX A>bs. 14 u. 15 

Die verf.assung,~r,echt1iche Grundlage der Vor
la,ge ,ist ,'durch Am. 10 Albs. 1 Z. 11 B-VG 
gegeben. -

Zu Art. I Z. 1 lit. a, 3 lit. c und 4 (§§ 1 Abs. 1 
Z. 9, 2 Abs. 1 Z. 7 und 3 Z. 3): 

Mit dem Bundesgesetz vom 24. Feber 1977, 
BGBl. Nr. 121, Üiberdie Volksanwaltschaft Wourld'e 
die Binr~chtuIlig der VolkisanW:a!ltschaft geschaffen. 
Sie bestelhta,us :drei Mi,tgl,iedem, die vom Natio
nalrat gewählt wenden; ihr.e Funkuionspeniode 
beträgt sechs J,aJtne. 

AufGrundder,geltenden Rechtshgekann für die 
MitgJieder der VdlksanwaltJscha,ft insbesondere 

auf Grund des § 1 Abts. 1 Z. 12 B-KUVG wohl 
ein Krankenversicherungsschutz, ,angesichts der 
in den§§ 1 Abs. 2 und 3 Z. 3 B-KUVG ent
haltenen Regdung jedoch kein Unfallver'sich'e
rungsschuoz zustande kommen. Dieser Schutz ist 
atber durch das von -den MitgliJedern der Volks
anwaltschaft ausgeÜibtJe öffentliche Amt erfo.l'1der
J.ich unld begru11!det. Durch Ergänzungen des § 1 
Albs. 1 Z. 9 und § 2 B-KUVG WI~rd daher auch 
für ,sie in gleicher Weise Wlie für die bisher in 
§ 1 Abs. 1 Z. 8 und 9 B...,KUVG autgezähken 
'träger öff,entJlich·er Funkt~onen ein Unfall ver
sicherungsschutz geschaff,en. 

Die Ergänzung des § 3 Z. 3 B-KUVG hezieht 
sich n'imt nur auf di,e Binführung der Unfall
verSlicherung für die MitgliJelder der Volksanwalt
schaft. Nach geltendem Recht si>nd Per,sonen, die 
Anspruch auf ein,e de,rirrn § 1 A:hs. 1 Z. 7 oder 
12 B...,KUVG bezeichneten P,ensionen haben, auf 
j,eden Faill von der ß.6<lJmtJen-Unf,allversicherung 
aUSIgeschlossen. Da aber ,auch der.artige P.enslionlS
bezieher neben ihr,er Pension noch TäJtigkeiten 
ausüben könneln, die :anson&ten vom Schutz der 
UnhHve,rsicherung nach dem B-KUVG ,erfiaßt 
.werden, soll mit der erwähnten Engänzung die 
absolut,e Ausnahme der genannten P.emi'onsbez~e
hervondi,es.er UnfaUv,ersicherung aufgeholben 
werfden. 

Da für di·e Bezüge eines Miog.Liedes der Volks
anwaloschalft die gehaltsrechtlichen Vorschrli~ten 
der BUThdesbeamten maßgeblich sind, waren g,e
sonderte beitrag'S1remtJEch'e Vo.rschr~ften bzw.Lei
stungsbemessuIlIgs'bes,timmungen für diiese neue 
Versichenengr,uppe nlicht ·erforider:1ich. 

Zu Art. I Z. 1 Iit. b bis d, 4, 5 lit. a und b, 
6 Iit. a und b, 8 lit. a und b, 9, 10, 12, 22, 
33 lit. a und Art. III Abs. 1 (§§ 1 Abs. 1 Z. 14, 
Abs. 2 und 3, 3 Z. 3, 5 Abs. 1 Z. 1 und 3, 
6 Abs. 1 Z. 1 und 2, 13 Abs. -1 Z. 2 und 4, 
14, 19 Abs. 1 Z. 1 und 2, 26 Abs. 1 Z. 1, 
70 b Abs. 1 und 132 Abs. 5): 

Durch das SalZ!monopolgesetz, BGBl. NI'. 1241 
1978, wunden die SaEnenbetri,ebe des Bundes 
,"on einem Bunodesbetrieb dhne eigene R,echtsper
sönlkhikeit in ,eine Aktien;g,esellschaft, ,in ,die 
thterreichische Sal,inen Aktiengesdlschaft, über
geleitet, deren ALleinahionär der Buna ist. Diese 
Knderung erfolg1te unter voUer Wathmng der 
R,echte der Belegscha,f.t. Aus diesem Grund sieht 
Art. III d.esge11!annten Gesetzes ,eine Nov,eme
rung desB-KUVG dergestalt vor, daß durch eine 
Erweiterung des § 1 A:bts. 1 B~KUVG um eine 
Z. 14, "die Arbeiter des BUllJdes, die der ös:ter
r,eichrische Sa:linen Akoiengesd1schaft zur Dienst
leistung zugew,iesen sind" in die B.eJamnen-Kran
ken- und UnfallVIwsicherung einbezogen wero,en. 

Bei ,dieser Diensunehmengruppehandel:t es sich 
um die sogenannten ",ständigen" A,rhei:ter, die 
einen beamt'enälhnl,ichen Status aufweisen; sie 
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stelhen zwar in emern pfliValtlrlechtlichen Dienst
venhältn'ilS zum BUIlId, haben aher Anspruch auf 
eine öffenvI.ich -rechtlich,e Pens.ioflistversor,g,unlgruach 
der SaIJ,inenarbeiter~Pen~ionrordnung 1967. So
lange die S3Illnen:betriebe als BUnfdesbetriebe glal
ten, wa:ren daher die "S'tä·nlClwgen" Arlbeiter wäh
l'end ihrer Ak<tiivität l!;1emäß § 1 .Nbs. 1 Z. 2 
B-KUVG und im Ruhestan1d gemäß § 1 .Nbs. 1 
Z. 7 B-KUVG v,en~ich,ent. Durch die Umwan.d
lung der Salinenbetr,ielbe in eine Aküengesell-

- schaft ist die Vorauss'etzung fü,r das Best,ehen der 
Versicherungspflicht im Sinne der be~den z·uletzt 
genannten BeSitimmun!;1en für die "stäIlld~gen" 
Arbeiter we~gef,aHen. Es war da;her erfol'derilich, 
und zwar durch di.e erwähnte Eiinifügung einer 
neuen Z. 14 im § 1 Abs. 1 B-KUVGim Zuge des 
Art. III des Salzmünüpolges,etzes denbisher1gen 
Krtanken- und UnE3IllverSlichel'ungsschutz nach 
dem B-KUVG für sie ausdrückLich aulfl'echltiZuer
halten. 

Art. III des Salzmonopolg.esetzes enlt!hält somit 
eine l'eine soziailver,s'icherungsrech tlEche Bestim
m ung. Si,e stellt daher in bezug auf die. ü,brig,en 
im Sa1zmonopolgesetz getrofFenen Regelungen 
für dieses eine kemde Materie dar. Art. III des 
Salzmonopolgesetzes 'Süll ,daher mit dem Zeit
punkt se~nes Wirksamwerdens durch Art. III 
des vlOdieg,enden Entwurfes a:ufge:hoben un1d sein 
Inh:dt in das B-KUVG ühel'nommen werden. 
Um eine zweifelsfreie P1'1ax,is bei d'er Durchfüh
rung der K1'1anken- und Unfallversicherung für 
die "stän'digen" A,rbeiter zu gewähnleisten, wer
den gleich:zeitlig noch ,eine Reihe weiter,er 
B-KUVG-Bes,timmungen an d!ie durch d'as In
krafi1:tretlen des Salzmonopolge~etzes eingetretene 
neue Rechtsla.ge aJngepaßt. So wird ausdl'ÜckLich 
normiert, daß auch die Bezi:ether einer Pension 
nach der SaLi.nena.rbeiter-Pensionsordnung 1967 
der BeaJffiten-Krankenv,ersicherung unterliegen 
(§ 1 A'bs. 1 Z. 14 Lit. b U'IlId § 3 B-KUVG). 
Die Erg~n'zungen der Bestimmungen über den 
Begi!Un und das Ende der Versicherung (§ 5 
Albs. 1 Z. 1 un'<f Z. 3, § 6 Abs. 1 Z. 1 und 
Z. 2 B-KUVG), über den Dienstgeber (§ 13 
Albs. 1 Z. 2 und 4 B-KUVG), über die Meildun
gen (§ 14 B-KUVG), übe,rd,ie Be~tra,gsgrundLage 
in der Kranken- und Ull'fallverS'icherrung (§ 19 
Abs. 1 Z. 1 und 2 und § 26 Abs. 1 Z. 1 
B-KUVG) ull'd über den Ausschluß von Maß
nahmen der Reh3lbilitMiion (§ 70 b Albs. 1 
B-KUVG) di!eIl!en ebenfalls dem Zjel der Aus
schaltU!11g Vlon ZweifdsEnag,en beli der Gesetzes
praxis. 

Zu Art. I Z. 2, 3 lit. c, 5 lit. c, 6 lit. c, 
S lit. c, 13,25 und 27 (§§ 1 Abs. 1 Z. 15 und 
Abs. 2, 2 Abs. 1 Z. 8, 5 Abs. 1 Z. 4, 6 Abs. 1 
Z. 3, 13 Abs. 2, 26 a Abs. 2, 93 Abs. 3 und 
99 a Abs. 3): 

Das BUflidesministenium für JUSitiz hat unter 
Bezugnahme lauf § 18 Abs. 3 des Str';l;fvollzugs-

gesetzes, BGB!. Nr. 144/1969, die Frage aufge
worflen, ob die nach dieser Gesetzesstelle zu be
stellen'den V,ertrawenspersonen einen Unfallschutz 
!;'enieß,en und fü·r den F arH der Verneinung ange
regt, einen solchen Schurz im B~KUVG zu schaf
fen. Das BundesminiSlter,iU'm für sQ2';iale Yerw;l;l
tung ist nach Prüfung ·der Frage zum Engebnis 
gekommen, daß dieSle P,ersonengruppe nicht vom 
Schu,tz der Unfallversicherung erflaßt wird, weil 
bei ihr kei'ne der ~m § 1 Abs. 1 B-KUVG gefor
denen VOl1au~·setz'Ungen fü.r den Eint6tt dex Ver
sich,emngspflicht Vlorliejgen. 

Nach § 18 des Strafvol:~zugSigesetzes ist a;m 
Sitze jedes in StI'afsach,en tä,o~g,en Landes~erichtes 
eine Kommission Zu bestellen, die sich von der 
genauen Beobachtung der Vorschri:f1ten Ülbe·r den 
Strafvollzug, inshesoll'dere über die Belha;ndlung 
der Straf.gefangenen, zu ü,berzeuglen hat. Die 
Kommission besteht aus sieben Vertrauensper
son,en, die vom BundesminiS'oeriwm für Justiz 
zu bestellen s!ind. 

EMsprechen.d der A:nregung des J ustizres,s'Orts 
we1'1den die .geIlJa:nnt,en Personen in A!I'betI1acht 
ihrer im öffentlQchen Interesse gelegenen Tätigkeit 
durch die Schaffung einer Z. 15 im § 1 Abs. 1 
bzw. einer Z. 8 im § 2 Albs. 1 B-KUVG in 
die Beamten-UnfaHv,ersichemng einbezog,en. Hin
zuzufügen ist, daß im Zuge elter B,egutachi!ung 
des Entwur1fes einer 7. B-KUVG-Novdle das 
BUnldesmi:nisterium rur Justiz angeregt hat, mit 
}tücksiich-t auf eine i!ns Auge gefaßte Novdlierung 
des § 18 des Straifvollzugsgesetzes die im Ent
wurf vOI1gesehene W,endU'ng "Vertr.auenspersonen 
im Sinne des StrafvoH:wgs.gesetzes ... " durch die 
Wendung "Mit.g1ieder der VollzugskoffiJffiissl0nen 
nach § 18 des Stnh71011zugsgesetzes ... " zu er
setlZen; dieser Anreg,ung wurde ,entsprochen. 

Im Einklang mit den Vorstellungen des BU'n':' 
desminislteriums für Justiz wet1den für die Bei
oräge und Leistungen die nlach § 26'a Abs. 2 
und § 93 Abs. 3 B.,KUVG in Betrtacht kOJl1lrrl'en
den f,esten Beträg,e maßg,ebend sein; die Bei
tragspfLicht wird das Bundes.ministerium für Ju
stiz übernehmen. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der 
U nfallversicherungspfI.icht der Mitglieder der Voll
zugskommissionen war auch eine entsprechende 
Erwei1;erung der Vorschtiiften über den Beginn 
und das Ende der Versicherung (§§ 5 Abs. 1 Z. 4 
und 6 Albs. 1 Z. 3 B~KUVG), über den Dienst
ß'elber (§ 13 A!bs. 2 B..:KUVG) und über die Maß
nahmen der Rehabilüation (§ 99 a Abs. 3 
B-KUVG) erforderlich. 

Zu Art. I Z. 3 lit. a und Art. II Abs. 4 (§ 2 
Abs.l Z. 2): 

Durch das Oberösterreichi,s'chIe La:ndes.gesietz 
vom 8. JuLi 1977 über die Oberösterreichische 
Lehrer-, Knanken- un,d Unfa1lfürsorge (LGBl. 
N r. 48/1977) wurde für die bereits der Ober-
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österreichischen Krankenfürsof'gle -unterli'eg,enden 
Lehrer auch eine landesglesewliche Urnfal1fürsorge 
mit W,irksamke~t a1b 1. Jänner 1978 g,eschaff.en. 
Damit ist diese Per,sonengruppe gemäß § 3 Z. 2 
B-KUVG Vlon der U~fallv.ers.icherun,g nach dem 
B~K:UVG ausgenommen. Im § 53 des ,~enannDen 
Lanlde~~esletzes wlirld a!ls überg.angsbescimmung 
normiert, daß die UnEallfürsorge auch für diJe
jenigen Leistungen leistungszuständig ist, die aus 
vor dem 1. Jänner 1978 eing,etretenen D~enst
unfällen - oder Berufskrankheit,en gebühren. Da 
eine solche Regelung einen Bingrriff <eines Lan
diesgesetiZes in ein Bundesgeset:z bedeuten würde, 
w;tin:le gileich:ze~tig bestimmt, daß der übergang 
der LeistungszustänJdiigkeiJt erst mit dem Zeit
punk<t wrrksalffi wilid, mit dem ,w.e Vlersicherungs
anSitalt öffentlich B,ediensteter von aUen Lei
stungspfLicht,en g,egenüher den vom Oberöster
reich.ischen Lenrer-, Koranken- un'd Unfallfür
sOl'lgegesetz erfaßten P,ersonen durch Bun!desge
set:z hef,neit wilid. 

Diese Regelung entspricht g1eicheruriiaßen den 
Interes'sen der Versicherungsanstallt öffenüich 
Bediensteter wie auch der Oheröstel'reichischen 
Lehner-, Kra:nken- und UruflallMiirsoIlge, da da
dmch e;nerseiJts eine emeitlliche Leis~ungszu
ständigk'eit für den P,er1>onenkneis der 'oiberöster
reichischen Larrdeslehrer geschaffen wind; ande
nerseits machen die kapitalis~erten Renten nach 
.dem B-KUVG des von der überga,ngsbestim
mung betroffenen Per.sonenkreises hereits zirka 
fünf Millionen S aus, ohne daß - bedingt durch 
das InkraJfttretJen des genannten La'l1fdesgesetzes 
- noch B,eiträge aus dem Kreis der oberöster
reichisch,en La'nldeslehr,er an die V,ersicherungs
anstalt öffentlich Bediensteter geleistet wü,rden. 

Art. II Abs. 4 trägt nun der vom Landesg,e
setzgeher vorgezeichneren Löwng Rechmmg, in
dem Ibestimmt wind, daß mit dem Wirksamwer
den der Oberösterreichischen Lehrer-, Kranken
und Unf,alLfürsorge (1. Jänner 1978) bestehende 
LeistJUngsansprüche aus ,der Bea:mt·en-Unf,a,11-ver
sicheru.nlg der in Betracht kommenden oberöster
reichischen Lehrer erlöschen. 

GLeichzeitig wird die Lisre der Landesfürsorg,e
einrichtungen im § 2 Abs. 1 Z. 2 B-KUVG im 
Sinne der neuen lande51gesetzlichen RJegelung ge
ä·nJdert. 

Zu Art. I Z. 23 (§ 75): 

Die Neufra&~ulllg des § 75 B-KUVG geht auf 
eine Anregung des Ha.uptv,erhandes der öster
reichischen Sozialversicherungsträger zmrück. Er 

. hat dal'aJUf h'illlgew1esen, daß die im § 75 B-KUVG 
getmfFene Regelrung üher die Abgrenz.ung der 
Leistlungszustänrugkeit im Falle eines Wechsels 
der Versicheru11lgszuständigkeit zwischen der Ver
sicheru11lgsa,n:stallt öffentlich Bedi,e11lsneter und 
emem ,allldel'en Kral1kenversicherungsträger 
l1ll:meJ" wieder ZIU Aiu91egungsschwi:erigkeiten 

führt. Ausl<egtungsempfehlungen des Hauptver
bandes vlenmochten die aufrgetretenen strittigen 
FäJ1l:e nicht ,in befriedigender Form zu' lösen. 
Aus ,diesem Grund hat er in Zusammenarbeit 
mit den in Betracht .kommenden Versich,erungs
trägem die vurliegende Neuformuläierung des.§ 75 
B-KUVG vorgeschlagen. Daooch soll der Be
zugspunkt vOim Zeitpunkt ,der Enthindung auf 
den Zeitpunkt des Wechsels der Versicherungs
zustänidigkeit vlerJegt sowie die Kosoenha·tbierung 
und damit die gegen:seitige Verrechrmmg künftig
hiln:liuf:gehoben weüden. 

Zu Art. I Z. 24 (§ 76): 

Die V'orgJesch~agene Xnderung steht mit der 
von österreich ,e1ngegtangenen Verpflichllung im! 
Zusalmmeooarng, den EcllOrdernissen des über
einkommen:s Nr. 102 über rue Mindestnormen 
der S~ila1en Sicherheit, BGBl. Nr. 33/1970, zu 
entsprech,en. Art. 10 Z. 1 :1it. b Punkt i dieses 
übereinkommens' sieht ,als MinIdestleistung im 
FaiUder Schwla,ngerschilft !Und Ni:ederkunft sowie 
ihrer Folgen Betreuung während und nach der 
Nieder:kuruft durch Xrzte oder :durch geprüfte 
Hehalniill11en vor. Z. 2 der zitierten GesetzessteHe 
bestiJmmt, ,dJaß der Leistungsempfänger oder ,der 
für ihn Untenha;!tspflichtige gehalten wel'den 
karnn, sich im den Kosten Iderim Falleines Krank
heitszusoa,ndes ,gewährten ärztlich'en Betreuung 
zu hetei1~gen. Damu.s folgt, idaß im Versiche
'l1ungsflal1 der Mutterschaft .die ß.eteiliJgung des 
Versicherten ,aln Iden Kosten nicht :ger,echtfercigt 
erscheint. 

Nach § 63 Aibs. 4 B-KUVG hat der nach die
sem Gesetz Versicherte in den ,durch ·die Sat
zung des VlerS'icherungsträgers festzus-etzenden 
Fällen der I~anspl1uchnahme der ärztLichen HiJIfe 
·einen B,eth.and1ungsbeitr:a,g lin der Höhe von 
20 v. H. des jewe~lig,en Vertragshonorars zu 
·entrichtet1. Aus dem V,ersichenmggf'all der Mutter
schaft sind nach § 76 B-KUVG in der derzei
tigen F1assung ärztlicher Beisna:nd UillId Hehammen
beistf:l;nd in .enusprechender A11iWendung des § 63 
B-KUVG 'ZI'U :gewähren. Die h~edrurch vom Ge
setzgeber 'el1mö~1ichre Ko.stenibeteiligJUJng steht 
aber - da sie die vom übereinkommen er
faßten geschützten Personen 'betrifft - mit ,den 
sich .a,u,s dem übereinkommen e.rgJebenden Ver
pflichtung,en im Widerspl'uch. Durch die bea:b
;sichri:gte Nov,cl[~erun;g des § 76 B-KUVG wird 
,daher VlongeSlehen, :daß die Koo'StJenheteil,igung in 
den Fällen eines aus idem Verrsicherungsfallder 
Mutterschaft aJn Versicherte lund Angehörige g·e
wäihrten ärztlichen Beistandes bzw. Hebalffimen
beis,tlandes kii;nft~g entfällt. 

Zu Art. I Z. 33 Iit. b (§ 137 Abs. 7): 

Im Hinblick auf di,e ldurch die im Gewerb
'Lichen SeLbständigen -Knanken versicherUJngsgesetz, 
BGBl. Nr. 287/1971, und die 20. Novelle zum 
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Gewerblichen· SelJbständilgen~PiensioThSveI'siche
rung&gesetz, BGBl. NI'. 288/1971, h:el1beigefühI't,e 
Kl1!derung Id'er OI'~anis'acion:sfoI'IIl1 ider KI'.anken
unld Pensions,versicherung der gewel"bfichen Wirt
schMt und die ,damit V'erbundeneA'Ufilösung des 
ehemai1igen V.erbandes der Gewerblichen Selb
ständigenkrankenkass,en ist der Aus.druck "ihrer 
V.erbände" ,diurch ,den Ausdruck "des HaJUptveI'
bam.des ,der österreichischen Sozialversicherungs
tdiger" zu 'ersetzen. 

Zu Art. I Z. 35 (§ 143 Abs. 1): 

Zufolgeder Regelung des § 432 :A:bs. 1 ASVG 
si,nd ,die Obmänner, d~e Vorsitzenden ider über
wach'U11lg&ausschü:sse und ,der. Lanidesstellenaus
.schüsse sowie die SteUv,ertreter ,rue.ser· Fru:nktionäre 
bei jenen Versticherungsträgel"n,die der 'Unmittel
ba'ren AruIsicht des B,undesminisoeri'UffiS für so
ziJale Vel'WaJIJUIlJg unterstehen; von diesem in 
llidund Pflicht zu nehmen. Loedigllich bei den 
übrigen Versicheru'llJgsträgteM obliegt ,die Angelo
hung dieses Per,sonenkreises dem zuständigen 
LandeSlh<liUpcmaJIl!l1, der ,allerdings in d~esen Fällen 
ja 'aJuch Ziur i\.linmittIe1haren Handhabung der Auf
sicht bentfen ist. 

Auch in den Bestimmungen ,des § 170 Abs. 1 
GSPVG (§ 205 Ahs. 1 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes) rund des § 158 Abs. 1 
B-KVG (§ 193 Abs. 1 des B<liUem-So~alversiche
rUtlgSigesetzes) ist ,eine Ange10bung der eingangs 
genannten Fril>nktionäre durch 'cbs B>Undesministe
cium für sO'ZiaJe V,erwaltung vorges,ehen, s,o daß 
zUis<lJrn:menf,ass·enid f1estgestellt werden kann, doaß 
due bisher genannten Rechtsvorschrifoon die Zu
ständigk'eit für ,die A:nge101bung der in Rede 
stehenden Funküonäre in durch:a.us sinnvoller 
Weise an die Zuständigkeit Zlur unmittelha'ren 
Handhabung der Aufsicht knüpfen. 

Von dliesen iiberei,nstimmenden Regdungen 
weicht nun aber ,diJe Bestiinmungdes § 143 

A<bs. 1 B-KUVG insof·ern ab, als sie vorsieht, 
daß . die Vorslitzenden {StJd1vertreter der Vor
sitzenden) jener LancLesV1011stände, ideren Tätig
keitSibereich sich iiber nicht mehr 13.1s ,ein Bun
desland erstreckt, vom z,uständigen Landeshaupt
mann ,in 'Erd unld PflichtZiU nehmen s]nd. Diese 
Bestimmung ,erscheint ;deshalbals wenig zweck~ 
mäßig 'Und - unter Bedachtnahme auf das oben 
Gesagte -'- aiuß.erdem .aIs systemwidrig, weil 
gemäß§ 154 Albs. 1 B-KUVG ,die Ausübung 
,der Aufsicht über die Versichel"lmgsanstalt öf- . 
If,endich B:ediensteter samt ,ihren Anstalten und 
Einrichtrungen - 'Msoaluch MIen La,ndesvor
stälnden - ,ausschli'eßLich ,dem Bundesminister für 
soziall'e V er,walltlung o.bli~t. 

Es ist daher zweckmäßiger und auch im Sinne 
einer Einheitlichkeit der sOOliJailvensicherungsrecht
lichen Vorschrilftlen, eine Zuständigkeit des Bun
desministers für :soziale V.erwa.ltung für die An
:@elobung ,der VorsitZienden (Stellvertreter der 
Vorsitzenden) ,a'1ler Lanidesvorstänlde ,der Ver
siche!1ung.san&talt öffendich iBediensteter vorzu
sehen. Eine Erschwernis der VerwaltU'ngstätigkeit 
ist hioourch n~cht zu erwlarten. Sowreit nämLich 
in iden in Het'!1acht kommenden Lan'desvorstän
den Bedienstete des Amtes der j.eweiligen Land'es
regierung gemäß § 154 Ahs. 2 B-KUVG mit 
der Aufsicht :bet!1<liUt sind, könnten Idiese, ja wei
terhindie A:nlgelobungen, nur ,eben namens des 
,aJufs,ichtsfü!hrenden BUiIl:de.sministers f.ür soziale 
VerwaJltu,rug, vornehmen. 

Alus ,diesem Grund wll'd 'die V10rliegende Kn
derung des § 143 Abs. 1 B-KUVG vlOrgeschla
gen, ,die V1orsieht, daß die VorsitZlenlden aLler 
La,ndesvorstände IUJnd ihl'\e Stellvertreter in glei
cher Weise wie ,die sons'cigen in dieser Ges1etzes
steHe gena;nnten Funkcionäl"e 'der V,ersicherungs
anstalt öffentlich Bediensteter V'OIffi Bundesmbni
stel'ium fürsozir.Ue Verwaltru.ng in Eid und Pflicht 
zu nehmen sind. 
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